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Rechtsanw�ltin Bettina Offer, LL.M.

Das Zuwanderungsgesetz und der
europ�ische Arbeitsmarkt

D ie Notwendigkeit, insgesamt elf EU-
Richtlinien aus dem Bereich des Aus-

l�nder- und Asylrechtes in das nationale
Recht umzusetzen, hat dazu gef�hrt, dass
das Zuwanderungsgesetz mit Blick auf die
Erfahrungen der letzten Jahre im August
2007 erneut ge�ndert wurde. Die �nderun-
gen sind f�r die Personalarbeit im Unter-
nehmen insoweit interessant, wie sie den
Arbeitsmarkt gezielt f�r ausl�ndische Fach-
kr�fte und Hochqualifizierte �ffnen und
ihnen eine dauerhafte Integration und Mo-
bilit�t innerhalb der gesamten EU erm�gli-
chen. Daneben wurden aber auch die Vor-
schriften �ber den Familiennachzug, die il-
legale Ausl�nderbesch�ftigung und �ber
den Missbrauch von Schengenvisa ver-
sch�rft.

Eine der wichtigsten �nderung f�r Unter-
nehmen stellt die versch�rfte Haftung von
Arbeit- bzw. Auftraggebern bei der Besch�f-
tigung oder Beauftragung von Drittstaaten-
angeh�rigen dar. Seit August ist jeder, der
im Bundesgebiet einen Ausl�nder besch�f-
tigt oder mit nachhaltigen entgeltlichen
Dienst- oder Werkleistungen beauftragt,
verpflichtet, dessen Berechtigung zur Er-
werbst�tigkeit zu �berpr�fen. Damit kann
einem Arbeitgeber in Zukunft bei der Be-
sch�ftigung von Ausl�ndern ohne den ent-
sprechenden Aufenthaltstitel regelm�ßig
Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt werden,
die pro Fall mit einer Geldbuße von bis zu
EUR 500000 geahndet werden kann.

Sollte der Arbeitgeber den illegal arbeiten-
den Ausl�nder angestiftet oder ihm Hilfe ge-
leistet und daf�r einen Verm�gensvorteil er-
halten bzw. versprochen bekommen haben,
stellt dies sogar eine Straftat dar. Im Falle
von gewerbsm�ßigem Handeln oder kollusi-
ven Zusammenwirken Mehrerer ist f�r diese
Straftat der Strafrahmen zus�tzlich erh�ht.
Urspr�nglich zielen diese Strafbarkeiten auf
die Bek�mpfung des Schlepperwesens ab.
Dementsprechend beziehen sich die in der
Rechtsprechung zu findenden Urteile auf
das Einschleusen von Prostituierten zum
Zwecke der Arbeit in Bordellen. Es ist aber
nicht auszuschließen, dass ein strafbegr�n-
dender Verm�gensvorteil auch dann anzu-
nehmen w�re, wenn bspw. ein Arbeitgeber
Ausl�nder illegal und ohne erforderliche So-
zialversicherung oder unterhalb der norma-
lerweise �blichen Tarifl�hne besch�ftigt
und die Personalabteilung dies mit der Orga-
nisation von Wohnraum oder der Hilfe bei
der Beantragung eines Touristenvisums un-
terst�tzt. Gerade f�r international t�tige Un-

ternehmen stellt sich das Problem oftmals
unerkannt bei ausl�ndischen Kollegen, die
nur f�r kurze Zeit im Rahmen einer Entsen-
dung oder Gesch�ftsreise nach Deutschland
kommen. In der Praxis f�llt es erfahrungsge-
m�ß vielen Unternehmen schwer, ihren
ausl�ndischen Kollegen zu vermitteln, dass
– unabh�ngig von der beabsichtigten Dauer
der Reise nach Deutschland – viele T�tigkei-
ten aufgrund ihrer Natur in Deutschland be-
reits als Erwerbst�tigkeit gelten und nicht
auf der Basis eines einfachen Schengenvi-
sums erfolgen d�rfen. Ein solcher Miss-
brauch eines Schengenvisums zur Erwerbs-
t�tigkeit stellt seit August einen Straftatbe-
stand f�r den Visuminhaber dar, w�hrend
sich das hiesige Empfangsunternehmen auf-
grund der neu eingef�hrten �berpr�fungs-
pflicht ebenfalls nicht mehr auf das Vorhan-
densein eines Aufenthaltstitels des Arbeit-
nehmers berufen kann und sich zumindest
einer Ordnungswidrigkeit schuldig ge-
macht hat. Sollte der ausl�ndische Mitarbei-
ter dann auch noch eine Arbeit bei einem
Kunden vor Ort erledigen, w�rde auch die-
ser Kunde wegen der Ordnungswidrigkeit zu
belangen sein. Gerade bei Unternehmen,
die – wie beispielsweise in der Outsourcing-
branche �blich – die Einarbeitung der Offs-
hore-Teams beim Kunden in Deutschland
auf der Basis von Schengenvisa zu

Gesch�ftsreisezwecken vornehmen, stellt
diese Gesetzes�nderung ein nicht zu unter-
sch�tzendes Risiko bei der n�chsten Be-
triebspr�fung dar.

F�r Unternehmen, die im gesamten EU-
Raum t�tig sind, mag das neu eingef�hrte
Daueraufenthaltsrecht EU von Interesse
sein. Dieses steht Drittstaatenangeh�rigen
ab einem Aufenthalt von mehr als f�nf Jah-

ren innerhalb eines der Mitgliedstaaten der
EU zu und gew�hrt ein Recht auf Migration
innerhalb der gesamten EU sowie weitestge-
hende Gleichstellung im Bereich der sozia-
len Leistungen. Dar�ber hinaus muss Dritt-
staatenangeh�rigen, die in Besitz dieses
Aufenthaltstitels sind, die Berechtigung zur
Erwerbst�tigkeit dann erteilt werden, wenn
sich f�r die beabsichtigte Stelle bei einer Ar-
beitsmarktpr�fung kein bevorrechtigter Be-
werber mit einer EU-Nationalit�t gefunden
hat. International operierende Konzerne
haben somit aufenthaltsrechtlich gesehen
eine weitere M�glichkeit, ihr drittstaate-
nangeh�riges Personal innerhalb der ge-
samten EU einzusetzen.

Ebenfalls neu eingef�hrt wurde ein speziel-
ler Aufenthaltstitel f�r Forscher an aner-
kannten Forschungseinrichtungen. Der
Aufenthaltstitel bietetUnternehmen, dieals
Forschungseinrichtung zugelassen sind, die
M�glichkeit, auf schnellem und vereinfach-
tem Wege drittstaatenangeh�rige Wissen-
schaftler einzustellen und diese bei grenz-
�berschreitenden Forschungsarbeiten ein-
zusetzen.

Strenger geworden sind dagegen die Anfor-
derungen an Familienzusammenf�hrun-
gen: Von begleitenden Ehepartnern werden
in Zukunft grundlegende Deutschkenntnis-
sen verlangt. Ausnahmen bestehen in den
F�llen, in denen der begleitende Ehepartner
�ber ein abgeschlossenes Hoch- oder Fach-
hochschulstudium verf�gt, wegen geistiger
oder k�rperlicher Behinderung zum Erwerb
der Sprachkenntnisse nicht in der Lage ist,
eine Entsendung nicht l�nger als 12 Monate
dauert bzw. von Rechts wegen nur vor�ber-
gehender Natur sein kann oder der Ehepart-
ner wegen seiner Staatsangeh�rigkeit auch
f�r einen Aufenthalt, der kein Kurzau-
fenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet
einreisen und sich darin aufhalten darf.
Auch Ehepartner von Hochqualifizierten,
Forschern, Unternehmensgr�ndern und
Daueraufenthaltsberechtigten/EU sind von
dem Erfordernis befreit.

Die neuen �nderungen im
Ausl�nderrecht haben Aus-
wirkungen auf die Personal-
arbeit im Unternehmen
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